
 

Anlage 5 
zu § 12 Abs. 1 JachtPrO 

Nachweis der seemännischen Praxis und Seefahrterfahrung 

Gemäß § 12 Abs. 1 der Jachtführung-Prüfungsordnung – JachtPrO 

Für jede Praxiseinheit (jeden Törn) ist ein eigenes Formular zu verwenden. 

Bewerberin / Bewerber 

Vorname, Name Geburtsdatum 

Geburtsort 

Adresse Hauptwohnsitz Tel. 

E-Mail 

Funktion(en) an Bord ☐ Rudergängerin / Rudergänger 

☐ Wachführerin / Wachführer 

☐ Navigatorin / Navigator 

Schiffsführerin / Schiffsführer 

Vorname, Name Geburtsdatum 

Geburtsort 

Zustelladresse Tel. 

E-Mail 

Jacht 

Name ☐ Motorjacht 

☐ Segeljacht 

Typenbezeichnung Länge / Breite / Tiefgang 

Törn 

Revier Datum von - bis 

Ausgangsort 

Zielort 

zurückgelegte Seemeilen gesamt 

./. 
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Nachtansteuerungen 

Hafen Datum und Uhrzeit 

Nachtfahrten 

Strecke von – bis, Seemeilen Datum und Uhrzeit (Beginn / Ende) 

Fahrten mit mindestens 50 Stunden Dauer ohne Unterbrechung 

Ausgangsort, Zielort, Seemeilen, Seemeilen 
außerhalb Fahrtbereich 2 

Datum und Uhrzeit (Beginn / Ende) 

Ansteuerungen von Häfen in Gezeitenrevieren 

Hafen Datum und Uhrzeit 

Durchgehende Fahrt über mindestens 500 Seemeilen 

Ausgangsort, Zielort, Seemeilen, Seemeilen 
außerhalb FB 3 

Datum und Uhrzeit (Beginn / Ende) 

Ort, Datum Unterschrift der Schiffsführerin / des 
Schiffsführers 

Unterschrift der Bewerberin / des Bewerbers 

Beilagen: Logbuch, vom Schiffsführer unterfertigte auszugsweise Abschrift des Logbuchs oder sonstige 
logbuchähnliche Aufzeichnungen. 

BGBl. II - Ausgegeben am 25. Juni 2015 - Nr. 170 2 von 2

www.ris.bka.gv.at




		2017-11-28T05:48:10+0100
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




